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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Slroße", 1. Anderung

Zusommenfqssende Erklörung gemöß $ l0o Abs. I BoUGB über dos Ergebnis
des Gesomfuerfohrens zur l. Anderung des Bebouungsplones Nr. 38 "ACF-
Flöche Mogdeburger Slroße" der Stodl Schönebeck (Elbe)

I. PLANUNGSZIEL

Die nochfolgende Zusommenfcssende Erklörung gibt Auskunft im Rohmen der
Bekonntmochung der l. Anderung des Bebouungsplones Nr. 38 "ACF-Flöche
Mogdeburger Sfroße" der Stodt Schönebeck (Elbe) über die Art und Weise, wie
die Umweltbelonge und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung berücksichtigt wurden; des Weiteren, wie dos Plonwerk noch der Ab-
wögung mit den geprüften und im Verfohren ongeregten, onderweitigen Plo-
nungsmöglichkeiten beschlossen wurde.

Dos Plonungsziel der l. Anderung des Bebouungsplones Nr. 38 "ACF-Flöche
Mogdeburger Stroße" der Stodt Schönebeck (Elbe) bestond dorin, einen den
Anforderungen des Morktes gerecht werdenden Gewerbestondort zu entwi-
ckeln, von dem die Stodt Schönebeck (Elbe) eine weitere Störkung ihres Wirt-
schoftsstondories mif Londesbedeutung erwortet. ln diesem Plonungskontext
hot die Stodt mit einem gewerblich tötigen Entwicklungströger kooperieri, der
die erforderlichen Erschließungsrohmenbedingungen für die Stondortentwick-
lung bereit wor zu bewöltigen.

Die gegenwörtig durch Verkehrsflöchen zergliederten Boufelder der festgesetz-
ten Gewerbe- und lndustriegebiete stonden der gewollten gewerblichen Ent-
wicklung entgegen, nochgefrogte Bouvorhoben ließen sich ouf den zur ge-
werblichen Nutzung bereitgestellten Teilflöchen nicht wie gewünscht verwirkli-
chen. ln diesem Zusommenhong wurde im Rohmen der Anderung ouch die
mongelnde Flexibilitöt im Hinblick ouf die immissionsschutzrechtlichen Rege-
lungsinholte des Bebouungsplones oufgegriffen.

Zusommenfossend sollten die lnholte des Bebouungsplones im Anderungsbe-
reich dohingehend ongeposst werden, doss sie oktuellen Ansiedlungsrohmen-
bedingungen entsprechen und in dieser Weise bouplonungsrechtlich gesichert
zur Verfügung stehen. Die Festsetzungen des Ursprungsbebouungsplones wur-
den hiezu in Einklong mit ollen sonstigen zu berücksichtigenden Belongen ge-
brocht. Somit ging es in der Gesomtheit der Stodi Schönebeck (Elbe) dorum,
über Festsetzungen des Bebouungsplones eine klore bougebietsbezogene
Ordnung für die spezifische Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Grund-
siücksflöchen zu gewöhrleisten und in vertröglicher Nochborschoft zu den um-
gebenden Nutzungen verbindliche Rohmenbedingungen für die Vorhoben-
entwicklung im Sinne quolitotiver Vorgoben festzusetzen.
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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mog r Stroße". l. Anderunq

BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWETTBELANGE UND DER BETEILIGUNGSVER-
FAHREN / ABWAGUNG

Für die Ermittlung der von der Plonung betroffenen umweltrelevonten Belonge
hot die Stodt Schönebeck {Elbe) eine Umweltprüfung durchgeführt und deren
Ergebnisse im Umweltbericht (Kopitel ll) dokumentiert. lnnerholb der Umwelt-
prüfung wurden übergeordnete Plonungen, guiochterliche Untersuchungen
zur Verkehrsplonung, zum lmmissionsschutz sowie zum Bougrund und zum Re-
genwossermonogement, ober ouch der Regionole Entwicklungsplon für die
Plonungsregion Mogdeburg in Bezug ouf den Plonungsroum ousgewertet und
die vorliegende Plonung durch örtliche Bestondsoufnohmen ergönzt. D. h.,
diese Grundlogen und schließlich plonimmonenten Fochgutochten wurden
den Plonungszielen der '1. Anderung des Bebouungsplones gegenübergestellt.

Hierbei ist onzumerken, doss die Stodt Schönebeck (ElbeJ bereiis in einer frühen
Phose der Plonung zur Nochborschoftsvertröglichkeit eine lmmissionsprognose
erstellt hot, die im Weiteren zu einem Scholltechnischen Gutochten ouf der Bo-
sis der gewollten Festsetzungen zur Ari der boulichen Nutzung erweitert wurde.
Die hier oufgeführten immissionsschutzrechtlichen Totbestönde wurden im Roh-
men der l. Anderung entsprechend der guiochterlichen Empfehlung in Form
entsprechender Fesisetzungen oufgegriffen und ousgestoltet. Die guiochterli-
chen Untersuchungen zu verkehrs- und onlogenbezogenen Lörm wurden ols
Anhong Bestondteil des Bebouungsplones.

ln gleicherWeise wurde mit den verkehrsgutochterlichen Untersuchungen, wel-
che insbesondere die Erschließungsoptionen des Plcngebietes der l. Anderung
geprüft hoben, verfohren. Die Ergebnisse wurden im Rohmen der Festsetzun-
gen der l. Anderung des Bebouungsplones sowie in entsprechenden Ausfüh-
rungen der Begründung berücksichtigt, die Uniersuchungen selbst Anhong der
Begründung der l. Anderung des Bebouungsplones.

Der Abgleich der Umweltbelonge im Rohmen der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeieiligung mii der entsprechenden Möglichkeit der Einsichtnohme in den
Vorentwu rf zur I . Anderung des Bebouungsplones erfolgte in Form einer Öffent-
lichkeiisbeteiligung im Februor/Mö22025 sowie zur förmlichen Öffentlichkeits-
beteiligung im Rohmen der Veröffenilichung des Plonwerks bei porolleler Be-
hördenbeteiligung sowie Beteiligung der Nochborgemeinden von Anfong Juli
bis Anfong August 2025.

Von den beteiligten Stödten und Gemeinden wurden keine Hinweise zur vor-
liegenden Plonungsobsicht gegeben. Ebenso erfolgten zum Vorentwurf keine
Stellungnohmen ous der Öffenilichkeit. Die Behörden und sonstigen Tröger öf-
fentlicher Belonge goben sochdienliche Hinweise zur Berücksichiigung in der
Abwögung bzw.zur Aufnohme in die Plonzeichnung oder die Begründung. lns-
besondere die Fochbereiche des Solzlondkreises goben Hinweise zu obfoll-
und oltlostenrechtlichen Belongen, ober ouch zu wosserrechtlichen Grundlo-
gen für die Anderung des Bebouungsplones. Dorüber hinous gob die untere
Bodenschutzbehörde Hinweise bodenschutzfochlicher und -rechtlicher Art.
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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouunqsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Moode er Stroße", l. Anderun o

Dem entspricht die Plonung durch entsprechende Festsetzungen zum zulössi-
gen Grod der Bodenversiegelung.

lm Rohmen der förmlichen Beteiligung ergingen lnformotionen des Londesom-
fes für Denkmolpflege und Archöologie, Abteilung Bodendenkmolpflege hin-
sichtlich der orchöologischen Relevonz des Plongeltungsbereiches der 1. An-
derung. Die gegebenen Hinweise wurden nochrichtlich in die Begründung der
l. Anderung des Bebouungsplones übernommen und ein Hinweis ouf die erfor-
derliche denkmolrechtliche Genehmigung bei der Reolisierung von Bouvorho-
ben ouf der Plonzeichnung ergönzt.

Des Weiteren wurde sowohl durch den Solzlondkreis ols ouch über eine Vielzohl
von Stellungnohmen ous der Öffenilichkeit die Zulössigkeit einer Windenergie-
onloge mit der Zielstellung, diese ousschließlich für den Eigenbedcrf von Betrie-
ben bzw. für bouliche Anlcgen im Plongebiet in Form einer Nebenonloge zuzu-
lossen, hinterfrogt. Do die Stodt Schönebeck (Elbe) mit ihrer Anderungsplonung
ouch einen Beitrog zur Umsetzung der Klimoschutzziele und domit zur Unterstüt-
zung dieser gesomtgesellschoftlichen Aufgobe leisten möchte, wurde geprüfi,
inwiefern die Notwendigkeit der Aufrechterholtung der Option, eine Windener-
gieonloge errichten zu dürfen, hiezu notwendig ist. lm Ergebnis der Prüfung der
Auswirkungen der zunöchsi ols zulössig festgesetzten Windenergieonloge
wurde im Hinblick ouf deren Schoitenwurf (stroboskopischer Effekt), welcher für
eine benochborte schützenswerte Wohnnutzung eine Beeintröchtigung der
Wohnverhöltnisse dorstellen würde, hiervon Absiond genommen.

Durch die erforderlichen Abscholtzeiten der Anloge hötte ein wirtschoftlicher
Beirieb derselben nicht verlösslich gewöhrleistei werden können. Resuliierend
bestond kein Erfordernis mehr, eine Windenergieonlogezur Eigenversorgung im
Bereich der l. Anderung des Bebouungsplones Nr.38 "ACF-Flöche Mogdebur-
ger Stroße" zuzulossen. Der Geltungsbereich der l. Anderung erfüllt oufgrund
seiner Exponiertheit dennoch die Voroussetzungen über Photovoltoikonlogen
die Ezeugung erneuerborer Energien sicherzustellen und domii die vorstehend
genonnte Zielstellung, einen wirksomen Beitrog zur Umseizung der Klimoschutz-
ziele zu leisten, o ufrechizuerho lten.

Weitere umweltrelevonte Anregungen betrofen die Niederschlogswosserbe-
seitigung im Plongebiet sowie bodenschutzrechiliche Belonge, welche bei der
Umsetzung der l. Anderung des Bebouungsplones ouf der Grundloge geiroffe-
ner Festsetzungen zum Trogen kommen sollen.

Schließlich wurden insbesondere ous der Offentlichkeii immissionsschutzrechili-
che Belonge der Anderungsplonung hinterfrogt, verbunden mit der Sorge um
die Aufrechterholtung gesunder Wohn- und Arbeitsverhölinisse bei der Entwick-
lung des Plongebietes. Durch die erfolgten gutochterlichen Bewertungen zu
den unterschiedlichen Lörmorien, welche für dos Plongebiet der l. Anderung
kennzeichnend sind, konnte dofür Sorge getrogen werden, doss der Schutzon-
spruch bestehender Umgebungsnutzungen in keiner Weise durch die Festset-
zungen im Rohmen der l. Anderung des Bebouungsplones relotiviert wird.
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Stodt Schönebeck (Elbe)
Bebouungsplon Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße", l. Anderung

Die erforderlichen Reientionsflöchen zur Rückholtung, Versickerung sowie Ab-
leitung des Oberflöchenwossers innerholb des Plongebietes der l. Anderung
des Bebouungsplones wurden im erforderlichen Umfong Festsetzungsbestond-
teil und domit eine gesicherte Erschließung der l. Anderung des Bebouungs-
plones erreicht.

Die vorgenonnten und olle weiteren lnholte von Stellungnohmen wurden ge-
möß $ I Abs. 7 BouGB durch den Stodtrot der Stodt Schönebeck (Elbe) obge-
wogen. lm Ergebnis der Abwögung wurde der Sotzungsbeschluss zur 1. Ande-
rung des Bebouungsplones Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Sfroße" om
27.11.2025 gefosst.

Die gewerbliche Entwicklung im Plongebiet der l. Anderung des Bebcuungs-
plones Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" hot im Sinne der Festsetzungen
zu den einzelnen Umweltospekten voroussichtlich ouch einen Beitrog zvr COz-
Einsporung durch die Möglichkeiten der Ausgestoltung technischer Anlogen,
insbesondere im Rohmen regenerotiver Energieezeugung, geleistet. Vorieile
für dos wirtschoftliche Betriebsregime ergeben sich ous der nunmehr erhöhten
Flexibilitöt im Hinblick ouf den Umfong der neu hezusiellenden boulichen und
erschließungstechnischen Anlogen.

Noch Abschluss des Plonverfohrens besteht seitens der Stodt Schönebeck
(Elbe) die Übezeugung, doss die l. Anderung des Bebouungsplones Nr. 38
"ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" in den neu geseizten Rohmenbedingungen
in zukunftsweisender Form douerhoft vertröglich für dos Orts- und Londschofis-
bild entwickelt und ein Ausgleich der durch die Plonung vorbereiteten Eingriffe
entsprechend der hierfür festgesetzien Moßnohmen gewöhrleistet werden
konn.

lm Rohmen eines Monitoringprozesses erfolgt die Wirkungskontrolle der Plo-
nungsgegenstönde des nunmehr obgeschlossenen Plonverfohrens zur l. An-
derung des Bebouungsplones Nr. 38 "ACF-Flöche Mogdeburger Stroße" der
Siodt Schönebeck (Elbe). Die Siodt Schönebeck (Elbe) wird im Rohmen des
Monitorings ouch weiierhin den Bebouungsplon Nr. 38 on geönderte stödte-
bouliche oder londschoftsplonerische Ziele onpossen, sobald und soweit es die
Sochloge erforderi, um den Bebouungsplon im Hinblick ouf eine soziolvertrög-
liche Bodennuizung zeitoktuell zu holten.

Die Bekonnfmochung der Bebouungsplonsotzung der l. Anderung des Bebou-
ungsplones Nr. 38 erfolgte im Amtsblott der Stcdt Schönebeck (Elbe) om
12.12.2025.
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